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RS OGH 1982/9/15 1Ob646/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1982

Norm

ABGB §90

ABGB §94

ABGB §839 A

Rechtssatz

Begehrt ein Ehegatte vom anderen den Ersatz von Aufwendungen für eine gemeinsame Sache nach § 839 ABGB, die er

früher als Unterhaltsleistung und somit in Erfüllung einer ehelichen P5icht erbrachte, kann er auch vom anderen Teil

Arbeitsleistungen für gemeinsame Sache, die unabhängig von der ehelichen Beistandsp5icht entgolten werden

mußten, nicht mehr unentgeltlich in Erfüllung ehelicher Beistandspflicht verlangen.
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